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L66507 Flurverfassung Zusammenlegung landw Grundstücke

Flurbereinigung Tirol

80/06 Bodenreform

Norm

FlVfGG §6 idF 1967/078;

FlVfLG Tir 1996 §26 Abs1;

Rechtssatz

§ 26 Abs 1 Tir FlVfLG 1996 führt zum Erlöschen von Dienstbarkeiten, sofern sie nicht ausdrücklich aufrechterhalten

oder neu begründet werden. Voraussetzung für eine solche Aufrechterhaltung ist, daß die Dienstbarkeiten im

ö entlichen Interesse oder aus wirtschaftlichen Gründen notwendig sind. Für die Aufrechterhaltung von

Dienstbarkeiten, die nicht mehr ausgeübt werden können, besteht keine wirtschaftliche Notwendigkeit (hier: auf

Grund von Entwässerungsmaßnahmen, die vom Dienstbarkeitsberechtigten anerkannt sind, kann die Dienstbarkeit

des Fischereirechtes nicht mehr ausgeübt werden).
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